
Sackgebühr mit Einheitsmarke / Grünabfuhr 
Jeder Abfallsack muss für die Abfuhr je nach seinem Inhalt (17l, 35l, 60l oder 110l) mit der entsprechenden Zahl an Gebührenmarken versehen 
werden. Für das Sperrgut sind wie beim 110-Liter-Sack drei Gebührenmarken à Fr. 2.50 erforderlich. 
Grünabfälle müssen offen bereitgestellt werden (Bündel, Körbe, Harassen) und frei sein von Fremdstoffen wie Plastik, Glas oder Metallen (Draht!). 
Zudem müssen sie mit einer Grünabfuhr-Gebührenmarke versehen sein. Preis: Fr. 3.— pro 60l Grüngut / Fr. 24.— pro Container 600/800l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkauf: auf Bogen  
Es gelangen nur ganze Bogen zum Verkauf: 
Preis pro Bogen:   Fr. 15.- (Kehricht/Sperrgut)       Fr. 15.- (Grünabfuhr)                     Fr. 120.- (Grünabfuhr Container 600/800l) 
 
 
 

Verkaufsstellen: Gemeindeverwaltung Post  Claro - Weltladen 
 Coop Migros   Denner 
 Drogerie Berger Treffpunkt (alt Milchhüsli) 
 
 
  

Bitte beachten Sie im Abfallkalender: 
Normale Kehrichtabfuhr: 
Privathaushalte müssen ihre Abfälle in Kehrichtsäcken mit entsprechender Anzahl Gebührenmarken bereitstellen. Bei Mehrfamilienhäusern und 
grösseren Überbauungen können die Säcke mit Gebührenmarke in Sammelcontainern bereitgestellt werden. Es werden Kontrollen durchge-
führt. 
 
 



Prepaid-Karte für Hauskehricht (Sammelstelle Tannenbrunn):  
Die Prepaid-Karte muss bei der Autogesellschaft Sissach-Eptingen (Tel: 062 299 16 66) bestellt werden und kann auf der Gemeindeverwaltung oder auf der Post-
stelle Sissach nachgeladen werden. 
 
 
 

Sperrgut: 
Kann der normalen Kehrichtabfuhr mitgegeben werden, pro Gegenstand 3 Vignetten 
Feste Gegenstände, maximale Grösse 80 x 100 x 4 cm 
Matratzen bis Grösse 100 x 200 cm 
Maximales Gewicht: 30 kg 
 
 
 

Grobsperrgut:  
"Haus zu Haus" Sammlung an 2 speziellen Tagen pro Jahr (siehe Abfallkalender), pro Gegenstand 3 Vignetten 
Maximale Grösse 150 x 200 x 5 cm 
Maximales Gewicht: 30 kg 
 
 
 
Was ist Littering? 

Littering ist die zunehmende Unsitte, Abfälle im öffentlichen Raum achtlos wegzuwerfen oder liegen zu lassen, ohne die dafür vorgesehenen Ab-
falleimer oder Papierkörbe zu benutzen. 

 


